
Gemeinde Bockhorn 
Wahlperiode 2011-2016 

26345 Bockhorn, den 26.06.2012

 
Beschlussvorlage 

 
 
Amt: Abteilung I Datum: 26.06.2012 
Bearbeiter: Gisela Boxberger Vorlage Nr.: 2012/120 

 
 

Beratungsfolge Status Termin Behandlung 
Schul-, Jugend-, Kultur-, Sport- und 
Marktausschuss 

Ö 10.07.2012 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss N  Entscheidung 

Betreff: 
Gewährung von Zuschüssen an die Träger der Kindergärten 
hier: Kindergarten der Ev.-luth. Kirchengemeinde - Jahresrechnung 2011 
 
Schilderung der Sach- und Rechtslage 
 
Gemäß des vom Rat am 19.10.2006 beschlossenen Vertrages über die Finanzierung und den 
Betrieb des Ev.-luth. Kindergartens in Bockhorn – in Kraft ab dem 01.08.2007 - leistet die 
Ev.-luth. Kirchengemeinde zum Ausgleich der nach Abzug aller Einnahmen verbleibenden 
ungedeckten Kosten einen Anteil in Höhe von 10 % der Fachpersonalkosten der bisher 
bezuschussten Gruppen. Alle übrigen Kosten trägt die Gemeinde. 
 
Die Ev.-luth. Kirchengemeinde hat für den Kindergarten die Jahresrechnung 2011 vorgelegt 
mit der Bitte um Gewährung des Zuschusses:  

Gesamtausgaben 2011 687.938,03 € 
- Elternbeiträge einschl. Verpflegungsgeld                     68.828,57 € 
- Landeszuschuss –Finanzhilfe 128.997,45 € 
- Zuschuss integrative Gruppen 202.044,11 € 
- Entnahmen aus Rücklagen Sachkostenpauschale 11.184,78 € 
- Kollekten Spenden u. Verschiedenes 969,22 € 
- Agentur für Arbeit 120,00 € 
- von Gemeinde für Zaun und Stühle (VA Beschluss 2011) 10.230,68 € 
                                                                                                             ___________ 
verbleibende ungedeckte Kosten 265.563,22 € 
abzüglich 10 % der Fachpersonalkosten 33.490,57 € 

                                                                                                             ___________ 

Gemeindeanteil inkl. Ausgleich für gebührenfreies Jahr        232.072,65 € 
./. gezahlte Abschläge 252.100,00 € 
Erstattung von Ev.-luth. Kirchengemeinde 20.027,35 € 
 



Für die im Ev.-luth. Kindergarten Bockhorn im beitragsfreien Jahr betreuten Kinder 
hat die Gemeinde Bockhorn gem. § 21 KiTaG im Haushaltsjahr 2011 vom Land 
besondere Finanzhilfe in Höhe von ca. 37.400,-- € erhalten. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Haushaltsjahr 2012 
THH1   P1. 36510001   431800             
Erstattung aus Abrechnung Ev.-luth. Kindergartenhaushalt 2011 in Höhe von 20.027,35 € 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Es wird    empfohlen, der Ev.-luth. Kirchengemeinde den Zuschuss zu den 
Betriebskosten 2011 des Ev.-luth. Kindergartens Bockhorn in Höhe von 232.072,65 € zu 
gewähren. 
 
 
 
 
 
Meinen 
Bürgermeister 
Anlagen 
Haushaltsabrechnung 2011 für den Ev.-luth. Kindergarten in Bockhorn mit Erläuterung 
 
 


